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Gesetz
zur Anderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes

Vom 25. Juli 201

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkindet wird:

Gesetz
zur Anderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes

Artikel 1

Das Wasserentnahmeentgeltgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27. Januar 2004 (GV.
NRW. S. 30), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2009 (GV. NRW. S.
763), wird wie folgt geandert:
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1. § 1 wird wie folgt geandert:

a) in Absatz 1 werden nach dem Wort ,Wasserentnahmeentgelt” das Komma und die Woérter ,so-
fern das enthommene Wasser einer Nutzung zugefihrt wird"” gestrichen.

b) Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 2 werden die Angaben ,§§ 17a, 23, 24 und 33" durch die Angaben ,§§ 8 Abs. 3,
25, 26 und 46" ersetzt.

bb) In Nummer 8 wird der Halbsatz ,,soweit das entnommene Wasser keiner Nutzung zugefuhrt
wird", angeflgt.

cc) Die Nummer 9 wird gestrichen.

dd) Die bisherigen Nummern 10 und 11 werden zu Nummern 9 und 10.

2. § 2 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

,(2) Das Wasserentnahmeentgelt betragt 4,5 cent/m3. Fiir Entnahmen zum Zwecke der Kiihlwas-
sernutzung betragt es 3,5 cent/m?3. Fiir Entnahmen, die ausschlieBlich der Kiihlwassernutzung
dienen, bei denen das Wasser dem Gewasser unmittelbar wieder zugefiihrt wird (Durchlaufkih-
lung) betrégt das Wasserentnahmeentgelt 0,35 cent/m3."

b) Die Absatze 3 und 4 werden gestrichen.

3.In § 6 wird nach Absatz 3 folgender Absatz 4 angeflgt:

«(4) Fur die bis zum 30. Juli 2011 nicht entgeltpflichtigen Entnahmen ist fiir den anteiligen Veran-
lagungszeitraum des Jahres 2011 die Vorauszahlung zum 1. November 2011 zu entrichten. Die
Hohe der Vorauszahlung bemisst sich nach der im Jahre 2010 entnommenen Wassermenge und
den in § 2 festgesetzten Entgeltsatzen. Die im Jahr 2010 entnommene Menge hat der Entgelt-
pflichtige bis zum 1. September 2011 gegeniber der Festsetzungsbehdérde zu erklaren. Absatz 3
gilt entsprechend.”

4.1n § 8 Abs. 1Satz 1 werden die Woérter ,dem flr dieses Veranlagungsjahr festgesetzten Was-
serentnahmeentgelt” durch die Worter ,der Vorauszahlung oder der Festsetzung des Wasser-
entnahmeentgelts flir dieses Veranlagungsjahr” ersetzt.
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5. § 9 wird wie folgt geandert:
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefiligt:

«(3) Aus dem Aufkommen werden Mittel fir Aufgaben der Altlastensanierung und Altlastenauf-
bereitung zur Verfligung gestellt.”

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

6. § 12 wird wie folgt neu gefasst:

w812
Berichtspflicht

Uber die Erfahrungen mit diesem Gesetz ist dem Landtag bis zum 31. Dezember 2018 zu berich-
ten.”

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

Disseldorf, den 25. Juli 201

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Fir die Ministerprasidentin
Die Ministerin
fur Schule und Weiterbildung

Sylvia Lé6hrmann

(L.S.)
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Flr den Finanzminister
Der Minister
flr Wirtschaft, Energie, Bauen,
Wohnen und Verkehr
zugleich in eigener Ressortzustandigkeit

Harry Kurt Voigtsberger

Flr den Minister fur Inneres
und Kommunales
Die Ministerin
fr Wissenschaft, Innovation und Forschung

Svenja Schulze

Der Minister
fur Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz

Johannes Remme |l

GV. NRW. 2011S. 390

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/4


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2011-18

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Gesetz zur Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes 


